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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark zur 
Ausdehnung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates über die Zustellung 
gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den 
Mitgliedstaaten auf Dänemark
(KOM(2005)0146 – C6-0306/2005 – 2005/0056(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für einen Beschluss des Rates (KOM(2005)0146)1,

– gestützt auf Artikel 61 Buchstabe c) sowie Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EG-
Vertrags,

– gestützt auf Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat 
konsultiert wurde (C6-0306/2005),

– gestützt auf Artikel 51 und Artikel 83 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses (A6-0039/2006),

1. stimmt dem Abschluss des Abkommens zu;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten des Königreichs Dänemark sowie 
der anderen Mitgliedstaaten zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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BEGRÜNDUNG

1. Rückblick

Auf Grund der Ablehnung des Vertrags von Maastricht durch die dänische Bevölkerung im 
Jahr 1992 beteiligt sich das Königreich Dänemark nicht an der Annahme von Maßnahmen 
durch den Rat, die unter Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
fallen. Dänemark hat jedoch mehrere Ausnahmen ausgehandelt, die eine engere 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in mehreren Bereichen 
ermöglichen, die normalerweise ausgeschlossen wären.

Die Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen fällt unter Titel IV. Diese Verordnung zielt auf die 
Verbesserung und Beschleunigung der Übermittlung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Schriftstücke zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ab. Sie ist wichtig für das 
gute Funktionieren des Binnenmarktes und für den Aufbau eines europäischen Rechtsraums.

Die Tatsache, dass Dänemark nicht an dieser Verordnung teilnimmt, führt zu einer 
komplizierten Rechtslage. Tatsächlich verpflichtet dies die anderen Mitgliedstaaten, auf 
dieses Land andere Bestimmungen, als auf die restliche Europäische Union für die Zustellung 
von Rechtsakten anzuwenden.

Ein Beschluss des Rates vom 8. Mai 2003 ermächtigt die Europäische Kommission 
ausnahmsweise zur Aushandlung eines Abkommens mit Dänemark zur Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 auf dieses Land.

2. Position des Berichterstatters

Der Berichterstatter billigt das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
dem Königreich Dänemark zur Ausdehnung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 auf dieses 
Land. Dieses Abkommen ermöglicht es nämlich, eine unbefriedigende Rechtslage zu 
beenden, und dient den Interessen der Europäischen Gemeinschaft sowie denen ihrer Bürger.

Ihr Berichterstatter stellt jedoch fest, dass in dem Abkommen Folgendes vorgesehen ist: 
„Dänemark beteiligt sich nicht an der Annahme von Änderungen der Zustellungsverordnung. 
Etwaige Änderungen sind für Dänemark nicht bindend oder anwendbar.“1 Zwar betont er die 
unmittelbare Zweckmäßigkeit dieses Abkommens, stellt aber fest, dass die Verordnung (EG) 
Nr. 1348/2000 derzeit von der Europäischen Kommission geändert und vom Europäischen 
Parlament geprüft wird. Beim derzeitigen Stand des Entwurfs eines Abkommens werden 
Änderungen dieser Verordnung nicht direkt gelten. Der Berichterstatter schlägt vor, Mittel 
und Wege zu finden, damit die vorzunehmenden Änderungen, die rein technischer Natur sind 
und zur Verbesserung der derzeitigen Verfahren dienen, in dem Abkommen berücksichtigt 
werden können.

1 Artikel 3 Absatz 1 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark 
betreffend die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen.
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